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 Grundlagen und Praxis des Baurechts

Elisabeth Achatz-Kandut

Bauprodukteverordnung und Wettbewerbsrecht 
bei Vertrieb von Verkehrsschildern (Leitpfl öcken 
samt Refl ektoren)

Zur CE-Kennzeichnungspfl icht und Auslegung einer 
harmonisierten Europäischen Norm (EN 12899-3:2007)

Gesamtprodukt mit einer CE-Kennzeichnung ver-
sehen. Die Beklagte handelt mit eben solchen Pro-
dukten. Die Klägerin wirft der Beklagten vor, mittel-
bar über einen Vertragspartner an die ASFINAG 
ebenfalls Leitpflöcke samt Reflektoren zu verkaufen, 
die entgegen den gesetzlichen Bestimmungen keine 
CE-Kennzeichnung aufweisen. Diese werden von der 
Beklagten zunächst als Einzelteile angekauft und von 
ihr erst zusammengebaut und durch Ummantelung 
mit einer Folie „veredelt“. Die Beklagte verstoße da-
mit gegen § 1 UWG. Die Klägerin fordert Rechnungs-
legung, Schadenersatz in Form entgangenen Gewinns 
und Unterlassung.

1.2. Die rechtliche Beurteilung des OGH

Der OGH verwarf den von den Unterinstanzen noch 
als richtig angesehenen Einwand der Beklagten, sie 
habe vertretbar annehmen können, der Verkauf von 

1. Die Entscheidung OGH, 4 Ob 36/18z

1.1. Der Sachverhalt

Die Klägerin ist ein Verkehrs- und Beschilderungs-
unternehmen, das unter anderem reflektierende Leit-
pflöcke samt Reflektoren herstellt und verkauft. Die-
se werden von der Klägerin als zusammengebautes 

1 Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9.7.2008 zur Festlegung von Ver-
fahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter 
nationaler technischer Vorschrift en für Produkte, die in 
einem anderen Mitgliedsstaat regelmäßig in den Verkehr ge-
bracht worden sind, und zur Aufh ebung der Entscheidung 
3052/95 (EG), ABl L 2008/218, 21 ff .

2 EN 12899-3:2007 Ortsfeste, vertikale Straßenverkehrs-
zeichen – Teil 3: Leitpfosten und Refl ektoren, Mittteilung der 
Kommission im Rahmen der Durchführung der VO (EU) 
305/2011, ABl (EU) 2017 C 435/41, 21.
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Der OGH hatte sich in seiner Entscheidung vom 23.8.2018, 4 Ob 36/18z im Rahmen 
eines Verfahrens nach § 1 UWG mit der Auslegung der Bauprodukteverordnung1 in Zu-
sammenhang mit der harmonisierten Europäischen Norm für Leitpfosten und Refl ekto-
ren (EN 12899-3:2007)2 zu befassen. Er setzt sich erstmals bei der Beantwortung der Fra-
ge, ob ein Rechtsbruch im Sinn des § 1 UWG vorliegt, detailliert mit der europäischen 
Bauprodukteverordnung auseinander und legt dazu auch die auf das streitgegenständli-
che Produkt anwendbare zugrundeliegende technische harmonisierte Norm aus.
Schlagworte: Bauprodukteverordnung; CE-Kennzeichnung; harmonisierte Europäische 
Norm (hEN); Rechtsbruch; Leistungserklärung; Hersteller; Händler; ortsfeste, vertikale 
Verkehrszeichen für öff entliche Straßen; Leitpfl öcke samt Refl ektoren; Handelshemmnisse; 
Produkttyp; mandatierte Eigenschaft ; Konformität der Leistungserklärung; Einbau eines 
Bauprodukts; Bausatz; zusammengebautes Bauprodukt; wesentliche und unwesentliche 
Veränderung eines Bauprodukts; OiB.
Rechtsnormen: § 1 UWG; EN 12899-3:2007; Art 2 Z 1, Art 2 Z 2, Art 2 Z 9, Art 6, Art 6 
Abs 1, Art 8, Art 14 Abs 2, Art 15 VO (EU) 305/2011 (Bauprodukteverordnung).
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nicht CE-zertifi zierten Produkten an Private sei zuläs-
sig. Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten 
Norm erfasst, so hat der Hersteller dafür eine den An-
forderungen der Bauprodukteverordnung entspre-
chende Leistungserklärung zu erstellen. Das treff e 
auch bei der gegenständlichen Norm zu. Diese wende 
sich nicht nur eingeschränkt an öff entliche Straßen-
bauverwaltungen.

Weiters leitete der OGH aus dem Gesamtzusam-
menhang der von den Unterinstanzen getroff enen 
Feststellungen ab, dass der Zusammenbau der einzel-
nen Teile und die Folienummantelung nur eine unwe-
sentliche Änderung des Produkts („Veredelung“) dar-
stelle und daher keine gesonderte Leistungserklärung 
und CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktever-
ordnung für das daraus entstandene Gesamtprodukt 
erforderlich sei.

2. Kritische Würdigung

2.1.  Zwingender Charakter der Bauprodukte-
verordnung

Der OGH arbeitet in dieser Entscheidung die besondere 
Bedeutung des zwingenden Charakters der Bauproduk-
teverordnung heraus. Er hält fest, dass bei Vorliegen 
einer harmonisierten Europäischen technischen Norm 
(hEN) für ein bestimmtes Bauprodukt, für den Herstel-
ler eine CE-Kennzeichnungspfl icht besteht und eine 
Leistungserklärung zwingend zu erstellen ist3. 

Eine harmonisierte Norm ist eine Norm, die von den 
europäischen Normungsgremien auf Grundlage eines 
Ersuchens der Kommission erarbeitet und durch die 
Kommission angenommen wurde, indem ihre Fund-
stelle im Amtsblatt der Europäischen Union veröff ent-
licht wurde. Sie wird dadurch Teil des sekundären 
Unionsrechts. Bei Fehlen einer harmonisierten Norm 
(bzw einer EAD4) darf eine CE-Kennzeichnung hin-
gegen nicht angebracht werden.

Die anderslautende Ansicht der Vorinstanzen, wo-
nach es – aus wettbewerbsrechtlicher Sicht – eine 
vertretbare Rechtsansicht sei, dass sich die Bestim-
mungen der Bauprodukterichtlinie (nunmehr Bau-
produkteverordnung) im Zusammenhang mit einer 
einschlägigen technischen Norm ausschließlich an 
öffentliche Straßenbauverwaltungen richten können, 

3 Vgl Abend, Neues Unionsrecht für die Vermarktung 
von Bauprodukten, EuZW 2013, 611 und Winkelmüller/von 
Schewick/Müller, Bauproduktrecht und technische Normung, 
2015 Rz 208; ebenso EuGH 27.10.2016, C-613/14 (James Elliott 
Construction), ÖJZ 2017/9, 91 (Lehofer) Rn 40.

4 Ein europäisches Bewertungsdokument (EAD) ist 
nach Art  2 Nummer 12 Bauprodukteverordnung eine der 
beiden Arten einer harmonisierten Spezifi kation (neben 
der harmonisierten Norm). Es kann nur dort verwendet 
werden, wo nicht eine harmonisierte Norm vollständig das 
betroff ene Produkt, seinen Verwendungszweck und die 
relevanten wesentlichen Merkmale erfasst (Art  19 Abs  1 
Bauprodukteverordnung).

hat der OGH dezidiert und mit ausführlicher Be-
gründung verworfen.

Der OGH weist in seiner Begründung auf die Le-
galdefinition in Art  2 Z  2 Bauprodukteverordnung 
hin, wonach jedes Produkt oder jeder Bausatz, das/
der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um 
dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon eingebaut zu 
werden und dessen Leistung sich auf die Leistung des 
Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen 
an Bauwerke auswirkt, ein Bauprodukt ist. Daraus 
folgt nach Art  6 der Bauprodukteverordnung, dass 
eine Leistungserklärung zu erstellen ist, wenn das 
Bauprodukt von einer harmonisierten technischen 
Norm erfasst ist. Dementsprechend folgert der OGH 
für den Geltungsbereich der Bauprodukteverord-
nung, dass gemäß Art 8 der Bauprodukteverordnung 
der Hersteller von derartigen Produkten jedenfalls 
zur CE-Kennzeichnung verpflichtet ist5. Das ist völ-
lig richtig und der große Paradigmenwechsel im 
Unterschied zur Vorgängerbestimmung, der Baupro-
dukterichtlinie6. 

Der OGH zitiert weiters die Bauprodukteverord-
nung: Händler haben sich, bevor sie ein Bauprodukt auf 
dem Markt bereitstellen, zu vergewissern, ob das Bau-
produkt soweit erforderlich mit der CE-Kennzeichnung 
versehen ist (Art  14 Abs  2 Bauprodukteverordnung). 
Damit wäre auch ein Verstoß des Händlers gegen die 
CE-Kennzeichnungspfl icht wettbewerbsrechtlich rele-
vant.7

5 Ebenso Achatz-Kandut/Eichhorn-Gruber, Objektbezogene 
Beurteilungen von Bauprodukten am Beispiel von Feuerschutz-
abschlüssen – eine Betrachtung im Rahmen der Bauprodukte-
verordnung der EU, ZTR 2017, 7 (7) sowie Eisenberger/Murer, 
Gold plating in Hinblick auf die Bauproduktverordnung, bbl 
2018, 16 (17); ebenso Abend, Vermarktung von Bauprodukten 
(FN 3) 611 (612). 

6 Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.12.1989 zur 
Angleichung der Rechts-und Verwaltungsvorschrift en der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte ABl. (EG) Nr. L 40 vom 
11.2.1989.

7 Anzumerken ist jedoch auch, dass der Verweis des OGH 
in diesem Zusammenhang auf die EuGH Entscheidung vom 
18.10.2012, C-385/10 (Elenca) zur Argumentation des Be-
stehens einer Pfl icht zur CE-Kennzeichnung nicht einschlägig 
ist, da diese Entscheidung noch zur Vorgängerbestimmung, 
nämlich der Bauprodukten Richtlinie, ergangen ist und diese 
– im Gegensatz zur Bauprodukteverordnung – noch keine 
zwingende CE-Kennzeichnungspfl icht kannte. In dem dort 
zu beurteilen Sachverhalt ging es um eine nationale Vor-
schrift  in Italien, wonach bei Kaminen die Nachrüstung nur 
mit CE gekennzeichneten Produkten erlaubt war, jedoch zu 
diesem Zeitpunkt für das konkrete Produkt des Herstellers 
(nämlich aufb lasbare Schläuche) noch keine entsprechende 
harmonisierte Norm vorhanden war. Die nationale Vorschrift  
ging so weit, dass sie auch ohne Bestehen einer harmonisierten 
technischen Norm eine CE-Kennzeichnungspfl icht vorsah. 
Der EuGH beurteilt diese nationale italienische Norm mit 
dem Unionsrecht unvereinbar und lässt die nationale Zu-
lassung jedes einzelnen Mitgliedstaates auch ohne CE Kenn-
zeichnung für die Vermarktung und Verwendung in Italien 
ausreichen.
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Nach erfolgter Begründung, warum die Baupro-
dukteverordnung im vorliegenden Fall zwingend an-
zuwenden ist (weil es eben eine harmonisierte Norm 
für ortsfeste, vertikale Straßenverkehrszeichen gibt 
und diese Bauprodukte sind) erörtert der OGH den 
Einwand der Beklagten im Sinn des wettbewerbsrecht-
lichen Vertretbarkeitsstandards. Aufgrund der klaren 
Zweckrichtung der gegenständlichen Norm, die für 
auf öff entlichen Straßen eingesetzte Verkehrszeichen 
gilt, sei die Rechtsansicht der Vorinstanzen, wonach 
die Norm in diese Fall entgegen den allgemein gelten-
den Bestimmungen der Bauprodukteverordnung nur 
öff entliche Straßenbauverwaltungen binden soll, nicht 
vertretbar. 

Die vom Berufungsgericht in seiner Argumentation 
herangezogene Formulierung der Einleitung der har-
monisierten Norm zur Anwendung auf „Straßenbau-
verwaltungen“ trägt daher angesichts des Normzwecks 
der Bauprodukteverordnung, nämlich Handelshemm-
nisse zu beseitigen und seiner konkreten Ausgestal-
tung durch Einbindung sämtlicher Marktakteure, die 
Auslegung nicht, es sei vertretbar, dass der CE-Kenn-
zeichnungspfl icht unterliegende Bauprodukte aus-
schließlich im Fall einer unmittelbaren Weitergabe an 
öff entliche Straßenbauverwaltungen kennzeichnungs-
pfl ichtig sind.

Dem ist vollinhaltlich in der Begründung und im Er-
gebnis zuzustimmen.

Die weiteren Ausführungen des OGH zu den Erfor-
dernissen der CE-Kennzeichnung bei zusammengebau-
ten Produkten sind jedoch kritisch zu hinterfragen.

2.2.  Zum Begriff  des „zusammengebauten“ Produkts

Nach Ansicht des OGH reiche es aus, wenn die Einzel-
teile des von der Beklagten zusammengebauten Pro-
dukts CE-zertifi ziert seien. Die CE-Kennzeichnungs-
pfl icht erfasse nicht auch das neu entstandene Gesamt-
produkt.

Diese Rechtsansicht des OGH muss zwar einge-
schränkt unter dem Aspekt des Vertretbarkeitsstan-
dards gesehen werden. Der Auslegung des OGH einer 
öff entlich-rechtlichen Norm kommt keine allgemeine 
Verbindlichkeit zu. Dennoch sollten an dieser Stelle 
Klarstellungen zum Begriff  der Veränderung eines Bau-
produkts bzw ein Hinweis zum vom OGH nicht er-
wähnten Schlüsselbegriff  der Bauprodukteverordnung 
nämlich dem „Produkttyp“ erfolgen, die für das Ver-
ständnis des Konzepts der Bauprodukteverordnung 
wichtig sind. 

Nach Ansicht des OGH8 hätte die Klägerin substan-
tiiert darlegen müssen, weshalb durch den bloßen Zu-
sammenbau von Leitpfl öcken mit den Refl ektoren die 
Konformität dieser Produkte mit der Leistungserklä-
rung verändert worden sein könnte. Nach OGH sei 
durch den Zusammenbau kein „neues“ Bauprodukt 
entstanden, das einer neuen CE-Kennzeichnung bedür-

8 Punkt 5.2. der rechtlichen Begründung zu 4 Ob 36/18z.

fe (samt Erfüllung der dafür erforderlichen Bedingun-
gen). Zur Begründung verweist der OGH auf Art  15 
Bauprodukteverordnung, der bestimmt, dass ein Händ-
ler den Pfl ichten des Herstellers (nur dann) unterliegt, 
wenn er ein bereits in Verkehr gebrachtes Bauprodukt 
so verändert, dass die Konformität mit der Leistungs-
erklärung beeinfl usst werden kann.

Gerade das Th ema der unwesentlichen oder wesent-
lichen Änderung eines Produkts ist eine der Schlüssel-
fragen der geltenden Bauprodukteverordnung, die bei 
jeder auch nur möglichen („kann“) Beeinfl ussung der 
Leistungserklärung zu einer neuen CE-Kennzeichnung 
führen muss.9 Aus technischer Sicht liegt dieser Fall bei 
der hier gegebenen Sachverhaltskonstellation jedoch 
unzweifelhaft  vor. So werden die Refl exionswerte der 
Leitpfl öcke höchstwahrscheinlich durch die größere 
Refl exionsfl äche verbessert und damit eine (wesentli-
che) mandatierte Eigenschaft  des Produkts verändert. 
Damit ist zwingend eine neue Leistungserklärung und 
somit neue CE-Kennzeichnung erforderlich, weil die 
Konformität der Leistungserklärung zumindest beein-
fl usst werden kann.

Der OGH stützt seine Argumentation auf Punkt 8. 
der einschlägigen technischen Norm EN 12899-3:2007, 
wonach ein Lieferant für den Zusammenbau, die Mon-
tage und Befestigungen Informationen zur Verfügung 
zu stellen habe. Die harmonisierte Norm sehe also sel-
ber vor, dass die erfassten Produkte auch erst vom Ver-
wender selbst zusammengebaut werden könnten. 

Der OGH verkennt dabei, dass die Montageanlei-
tung an diejenigen, die das Produkt einbauen, gerichtet 
ist, also an die Verwender10 des Bauprodukts. Wenn ein 
Bauprodukt erst vom Händler aus anderen Bauproduk-
ten zusammengebaut und dann von diesem weiterver-
kauft , handelt es sich jedenfalls um ein neues Produkt 
und der Händler wird zum Hersteller, der alle CE-Kenn-
zeichnungsvorschrift en beachten muss. Wenn ein 
Händler oder Verwender das Bauprodukte vor dem 
Einbau verändert, indem er es mit einem anderen Bau-
produkt zusammenfügt, ist daher zu prüfen, ob sich da-
mit auch die die Leistungsqualitäten des Bauprodukts 
verändern. 

Die Gültigkeit der Leistungserklärung und der 
CE-Kennzeichnung ist grundsätzlich unbefristet, so-
lange der Produkttyp nicht verändert wird. Wird der 

9 Vgl dazu die Ausführungen bei Achatz-Kandut/Eichhorn-
Gruber, Objektbezogene Beurteilungen von Bauprodukten 
(FN  5) 7 zur Lösung dieser Problematik von unwesentlichen 
Änderungen von Bauprodukten durch einzelfallbezogene 
objektbezogene Beurteilungen, die nach hM aufgrund der engen 
Ausnahmetatbestände nach der Bauprodukteverordnung nicht 
mehr möglich sein sollen.

10 Der Begriff  des Verwenders in der Bauprodukte-
verordnung ist nicht defi niert, meint jedoch denjenigen, der 
(zB als Bauunternehmer) die Bauprodukte in ein Bauwerk 
einbaut, sohin nicht den Endkonsumenten, der das Bauwerk 
später nützt. Der Verwender ist daher aufgrund der Besonder-
heit eines Bauprodukte nicht immer gleichzusetzen mit dem 
Endnutzer. 
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Produkttyp jedoch verändert, so muss eine neue Leis-
tungserklärung ausgestellt und eine neue CE-Kenn-
zeichnung angebracht werden. Unter „Produkttyp“ 
versteht man gemäß der Begriff sbestimmung des Art 2 
Z 9 Bauprodukteverordnung „den Satz der repräsenta-
tiven Leistungsstufen oder Leistungsklassen der Wesent-
lichen Merkmale eines Bauprodukts, das unter Verwen-
dung einer bestimmten Kombination von Rohstoff en 
oder anderer Bestandteile in einem bestimmten Produk-
tionsprozess hergestellt wird“. Davon ist das eigentliche 
Produkt zu unterscheiden, also die einzelnen erzeug-
ten Exemplare des Produkttyps. Die Leistungserklä-
rung ist mit einem Typenschein vergleichbar, der je-
dem individuellen Exemplar eines Produkttyps beige-
fügt werden muss11. 

Art 6 Abs 1 Bauprodukteverordnung verpfl ichtet den 
Hersteller, die Leistung seiner Bauprodukte in Bezug 
auf die wesentlichen Merkmale des Produkts (gemäß 
der einschlägigen harmonisierten technischen Norm) 
anzugeben. Diese wesentlichen Merkmale beziehen 
sich auf die Grundanforderungen an Bauwerke, die im 
Anhang I zur Bauprodukteverordnung festgelegt sind. 
Jede auch nur geringfügige Änderung des Produkts 
führt zur Prüfung der Notwendigkeit der Anpassung 
der Leistungserklärung betreff end die anzugebenden 
wesentlichen Merkmale und indiziert das Erfordernis 
einer neuen CE-Kennzeichnung.

Schließlich verweist der OGH als Zusatzbegrün-
dung auch auf Art 2 Z 2 der Bauprodukteverordnung, 
der den Begriff  des „Bausatzes“ defi niert. Er folgert da-
raus – jedoch ohne nähere Begründung –, dass eine 
neuerliche CE-Kennzeichnung von zusammengebau-
ten Produkten daher ausscheide. Dieser Verweis ist 
irreführend.

Der OGH verkennt dabei, dass nach der Bauproduk-
teverordnung auch Bausätze gesondert einer CE Kenn-
zeichnungspfl icht unterliegen. Tatsächlich ist ein Bau-
satz ein neuer Produkttyp, der einer gesonderten CE 
Kennzeichnungspfl icht unterliegt. Dies ergibt sich 
schon allein aus der Defi nition nach Art 2 Z 1 der Bau-
produkteverordnung, wonach ein Bauprodukt jedes 
Produkt oder jeder Bausatz ist, der hergestellt oder in 
Verkehr gebracht wird, um dauerhaft  in Bauwerke oder 
Teile davon eingebaut zu werden.

Am Schluss der Entscheidung zitiert der OGH noch 
Punkt 9 der harmonisierten Norm, wonach eine Kon-
formitätsbewertung „von Leitposten und/oder Refl ek-
toren“ nachzuweisen sei. Dass eine CE-Kennzeichnung 
von Leitposten und Refl ektoren ausreichen würde und 
keine eigene Kennzeichnung von Leitposten mit Refl ek-
toren vorgeschrieben sei, sei daher zu bejahen. 

Es ginge daher der wettbewerbsrechtliche Vorwurf 
der Klägerin in die Leere, wenn die vom Erstgericht 
noch zu überprüfende Feststellungen ergäben, dass die 
einzelnen Bauprodukte jeweils Leitpfosten und Refl ek-
toren zumindest gesondert eine CE-Kennzeichnung 
aufgewiesen haben. 

11 Mikulits, OiB aktuell 2015/1, 12, 14.

Auch dieser Hinweis auf die Formulierung „und/
oder“ in der technischen Norm kann den Grundsatz 
der erforderlichen Konformitätsprüfung der Leistungs-
erklärung bei vorgenommenen Veränderungen (zum 
Beispiel Zusammenbau) nicht aushebeln.

3. Fazit

Die doch sehr weitreichenden Aussagen des OGH 
zur CE-Kennzeichnungspfl icht bei zusammengesetzten 
Bauprodukten betreff en eine in der einschlägigen Bran-
che des Bauprodukten-Sektors höchst wichtige und 
umstrittene Frage. 

Es wird von der Marktaufsichtsbehörde in Österreich 
(OiB) im Sinn des gebotenen europäischen Eff ektivi-
tätsgrundsatzes grundsätzlich davon ausgegangen, dass 
auch zusammengesetzte Produkte einer gesonderten 
CE-Kennzeichnung bedürfen, weil sonst den Umge-
hungsmöglichkeiten Tür und Tor geöff net wären12. 
Nach Ansicht der Kommission kann grundsätzlich jede 
Verarbeitung eines Produktes zum Entstehen eines neu-
en Produktes (= Produkttyps) führen13.

Es ist hiermit die allgemeine Problematik von we-
sentlichen oder unwesentlichen Änderungen eines Bau-
produkts angesprochen. 

Unwesentliche Veränderungen, wie zum Beispiel in 
der Farbgebung, berühren das Bauprodukt grundsätz-
lich nicht. Nur Veränderungen, bei denen man davon 
ausgehen kann, dass die Konformität des Produkts mit 
der Leistungserklärung überhaupt nicht beeinfl usst 
werden könnte, sind Veränderungen, die als unwesent-
lich zu keiner Beachtung von CE-Kennzeichnungs-
pfl ichten führen. 

Veränderungen des Produkts wie im vorliegenden 
Sachverhalt durch Zusammenbau und Aufb ringen von 
Klebefolien, die der OGH als „Veredelung“ bezeichnet, 
können jedoch immer die Konformität des Bauproduk-
te mit der Leistungserklärung beeinfl ussen (zB werden 
die Refl exionswerte durch die größere Refl exionsfl äche 
verbessert und damit eine mandatierte (wesentliche) 
Eigenschaft  des Produkts verändert). Sie wären daher 
neuerlich einer CE-Kennzeichnungspfl icht zu unter-
werfen.

Gerade dieses heikle Th ema der Abgrenzung von we-
sentlichen und unwesentlichen Änderungen hätte an-
hand des vorliegenden Sachverhalts durch den europä-
ischen Gerichtshof geklärt werden können. Die vom 
OGH geforderten zusätzlichen substantiierten Ausfüh-
rungen von Seiten der Klägerin sind nach der strengen 
Sichtweise zum engen Ausnahmenkatalog der Baupro-
dukteverordnung nicht erforderlich. Vielmehr hätte die 
Beklagte ihrerseits ausführen müssen, warum aus ihrer 
Sicht im vorliegenden Fall keine CE-Kennzeichnungs-
pfl icht trotz Veränderung der Produkte durch Zusam-
menbau ausgelöst werde. Sie hätte sich freibeweisen müs-

12 Mikulits, OiB aktuell 2015/1, 12, 14.
13 In diesem Sinne EU-Kommission, „Blue Guide“ – Leit-

faden zur Umsetzung der Produktvorschrift en.
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sen durch den Nachweis, dass durch den Zusammenbau 
der einzelnen CE gekennzeichneten Leitpfl öcke und Re-
fl ektoren sowie Ummantelung durch eine Folie es zu kei-
ner Veränderung der Leistungsqualität des neuen Pro-
dukts im Vergleich zu der CE-Leistungserklärung gegen-
über den einzelnen Produkten kommen könnte.

Die Rechtsansicht, wonach vielmehr die Klägerin die 
nicht bestehende Konformität darlegen hätte müssen, 
ist daher trotz der vorangegangenen Richtigstellungen 
gegenüber den Vorinstanzen zur Frage der grundsätzli-
chen Anwendung der Bauprodukteverordnung den-
noch im Ergebnis problematisch.
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